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Sektor D:

54°/120°

LEK,zus,tags +5 db(A)

LEK,zus,nachts +5 db(A)

Sektor A:

120°/258°

LEK,zus,tags +0 db(A)

LEK,zus,nachts +0 db(A)

Sektor B:

258°/325°

LEK,zus,tags +5 db(A)

LEK,zus,nachts +5 db(A)

Sektor C:

325°/54°

LEK,zus,tags +3 db(A)

LEK,zus,nachts +3 db(A)
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GE II

0,8 1,6

GE

1

II

0,8 1,6

Straßenverkehrsflächen

Geschossflächenzahl (GFZ)
1,6

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

II

0,8 Grundflächenzahl (GRZ)

Baugrenze

Zweckbestimmung:

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich bzw.

Fußweg

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Maß der baulichen Nutzung

Verkehrsflächen

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete

Überbaubarer Bereich

Nicht überbaubarer Bereich

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer

Flächen an die Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Gewerbegebiete

Ausschluss der Herstellung von Betriebsleiter-

wohnungen etc. gem. textl. Festsetzung Nr. 3

P R Ä A M B E L

AUF GRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) UND DES § 58 ABS. 2 NR. 2 DES NIEDERSÄCHSISCHEN

KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE RHEDE (EMS) DEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 22,

BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG, DEN NACHSTEHENDEN/NEBENSTEHENDEN/OBENSTEHENDEN TEXTLICHEN

FESTSETZUNGEN UND DER BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT UND ANLAGEN ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

26899 RHEDE (EMS), ................................

...............................................................                                  SIEGEL

(CONENS)

BÜRGERMEISTER

V E R F A H R E N S V E R M E R K E

FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 22

"Gewerbegebiet A 31 - Südlich L 52"

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT/VERWALTUNGSAUSSCHUSS DER GEMEINDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ........................ DIE AUFSTELLUNG DES

BEBAUUNGSPLANES NR. 22 BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE GEMÄß § 2 ABS. 1 BAUGB AM .........................

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT.

26899 RHEDE (EMS), ................................

................................................................

(CONENS)

BÜRGERMEISTER

PLANVERFASSER

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE AUSGEARBEITET VON

ING. BÜRO W. GROTE GmbH

PAPENBURG, .....................................

............................................................

PLANVERFASSER

A .  T E X T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Windkraftanlagen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von Windkraftanlagen nicht

zulässig.

2. Immissionsrechtliche Festsetzungen (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle

angegebenen Emissionskontingente L

EK

 nach DIN 45691 weder tags (06.00 h - 22.00 h) noch

nachts (22.00 h - 06.00 h) überschreiten:

Teilfläche L

EK,tags

L

EK,nachts

TF 1 65 dB(A) 50 dB(A)

TF 2 65 dB(A) 50 dB(A)

TF 3 62 dB(A) 47 dB(A)

TF 4 62 dB(A) 47 dB(A)

TF 5 60 dB(A) 45 dB(A)

TF 6 57 dB(A) 42 dB(A)

TF 7 57 dB(A) 42 dB(A)

TF 8 55 dB(A) 40 dB(A)

TF 9 57 dB(A) 42 dB(A)

TF 10 55 dB(A) 40 dB(A)

TF 11 57 dB(A) 42 dB(A)

TF 12 55 dB(A) 40 dB(A)

TF 13 57 dB(A) 42 dB(A)

TF 14 57 dB(A) 42 dB(A)

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis D liegenden Immissionsorte

dürfen die Emissionskontingente L

EK

 der Gewerbegebietsflächen um folgende Zusatzkontingente

erhöht werden:

Richtungssektor Sektor L

EK,zus,tags

 L

EK,zus,nachts

A 120/258° 0 dB 0 dB

B 258/325° +5 dB +5 dB

C 325/54° +3 dB +3 dB

D 54/120° +5 dB +5 dB

Bezugspunkt (UTM): x= 32 382.296,00 / y=5.880.775,00

Bezugsachse 0°: Nord

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen

(6) und (7) für die Immissionspunkte in den Richtungssektoren A bis D L

EK,i 

durch L

EK,i

 + L

EK,zus,k

 zu

ersetzen ist.

Sonderregelung

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn es

die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten anteilig um mindestens 15 dB

unterschreitet (Relevanzgrenze).

3. Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen (§ 8 Abs. 3 Nr.1 i.V.m. § 8 Abs. 3BauNVO)

In den mit GE

1

 bezeichneten Bereichen des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter

nicht zulässig.

4. Ausschluss von sonstigen ausnahmsweisen Nutzungen (§ 1 Abs. 6 i.V.m. § 8 Abs. 3 BauNVO)

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale

und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten im festgesetzten Gewerbegebiet GE/GE

1

nicht zulässig.

5. Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben (§ 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit

innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten nicht zulässig.

Die Zulässigkeit der Sortimente richtet sich nach der im gemeindlichen Einzelhandelskonzept vom Mai

2009 festgelegten „Rheder Sortimentsliste“

Folgende Sortimente sind im Plangebiet zulässig:

Nicht zentren-/nahversorgungsrelevante Sortimente

 Freilandpflanzen

 Sämereien/Düngemittel/landwirtschaftlicher Bedarf

 Tiere/zoologischer Bedarf

 Tierfutter

 Bürobedarf/Organisationsartikel (mit überwiegend gewerblicher Ausrichtung)

 Sportgroßgeräte

Planunterlage für einen Bebauungsplan

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

                             Gemarkung:  Rhede               Flur: 71

Maßstab: 1:1000

  Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

               Vermessungs- und Katasterverwaltung,

 © 2018       

          Landesamt für Geoinformation und

Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)

                          Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist

die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und

Plätze vollständig nach (Stand vom Januar 2018). Sie ist hinsichtlich der

Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei

möglich.

Papenburg, den………………….

Katasteramt Papenburg

                                                                                         Siegel

……………………………………………..

(Unterschrift)

H I N W E I S E

a) Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht

werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für

die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert

zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher

die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931)

44-4039 oder (05931) 44-4041.

b) Baugrund

Den Bauwilligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen Genehmigung, Baugrundun-

tersuchungen nach DIN 1054 vornehmen zu lassen.

c) Immissionsschutz/Verkehrsimmissionen

Von der Autobahn 31 und der Landesstraße 52 gehen Emissionen aus.

Für das Plangebiet können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei

Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden.

d) Anbaurechtliche Einschränkungen

Bundesautobahn A 31

Gemäß § 9 Abs.1 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) gilt, dass Hochbauten jeder Art in einer

Entfernung bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet

werden dürfen (Bauverbotszone). Dies gilt auch für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren

Umfangs.

Im Abstand bis zu 100 m (Baubeschränkungszone), gemessen vom äußeren Rand der befestigten

Fahrbahn der BAB A 31, sind Anlagen der Außenwerbung, im Sichtfeld der BAB A 31, gemäß § 9

Abs. 6 FStrG ohne Zustimmung der Straßenbauverwaltung nicht zulässig.

Die Baugrundstücke, soweit sie unmittelbar an die Bundesautobahn 31 angrenzen, sind entlang der

Straßeneigentumsgrenze mit einer festen lückenlosen Einfriedigung zu versehen und in diesem

Zustand dauernd zu erhalten (§ 24 NStrG in Verbindung mit Nr. 2 der Zufahrtenrichtlinien und § 15

NBauO).

Landesstraße L 52

 Entlang der L 52 gelten außerhalb der Ortsdurchfahrt die Anbauverbote und -beschränkungen

nach § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG).

Diese sind in dem Bebauungsplanentwurf eingetragen und gekennzeichnet mit:

20 m Bauverbotszone gem. § 24 (1) NStrG (gemessen vom äußeren Rand der für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn)

Gemäß § 24 Abs.1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Landes- und Kreis-

straßen

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten unmittelbar

oder mittelbar angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden.

40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 (2) NStrG (gemessen vom äußeren Rand der für

den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn)

Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige

Genehmigungen im Benehmen mit der Straßenbaubehörde, wenn

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der Landes- und

Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf Grundstücken, die außerhalb

der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar

angeschlossen sind. Aus den gewerblich genutzten Bauflächen können störende Einflüsse durch

Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen, Blendwirkungen durch Scheinwerfer und werbende

Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und Behinderung der Verkehrsteilnehmer führen und

die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße negativ beeinflussen.

 Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Landesstraße in Absprache mit dem

Straßenbaulastträger herzustellen (§ 24 Abs. 2 und Abs. 3 NStrG).

 Das Plangebiet ist entlang der L 52 auf Privatgrund mit einer festen lückenlosen Einfriedigung

zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu erhalten (§ 24 Abs. 2 NStrG).

e) Brandschutz

Die Sicherstellung des Brand- und Feuerschutzes für das Plangebiet wird von der Freiwilligen

Feuerwehr Rhede gewährleistet.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde, der Feuerwehr und der hauptamtlichen Brandschau werden die

Einrichtungen zur Löschwasserversorgung für den Brandfall (Zisternen, Hydranten, Ausstattung der

Feuerwehr mit technischem Gerät) festgelegt, von der Gemeinde Rhede errichtet und unterhalten.

Die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 405 werden bei der Umsetzung der

Löschwasserversorgung beachtet.

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden bei der Ausführung folgende Maß-

nahmen berücksichtigt:

1. Die erforderlichen Straßen werden vor Fertigstellung der Gebäude so hergestellt, dass Feuerwehr

und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können.

2. Die Löschwasserversorgung wird so erstellt, dass ein Löschwasserbedarf von (1.600 l/min)

vorhanden ist.

3. Die erforderlichen Hydranten werden in einem maximalen Abstand von 150 m zu den einzelnen

Gebäuden errichtet.

f) Kampfmittelbeseitigung

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist

umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der

Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung

Niedersachsen (LGLN) zu benachrichtigen.

g) Versorgungsleitungen

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den

jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungs-unternehmen zu entnehmen; die

notwendigen Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor Beginn der

Bauausführung sind mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen Abstimmungsgespräche zu

führen und der Beginn der Bauausführung zu koordinieren.

Anbaubeschränkungen im Bereich der 380kV Hochspannungsleitung der TenneT TSO GmbH, Lehrte:

 Die Breite des Freileitungsschutzbereiches für die 380-kV-Leitung beträgt max. 43,50 m, d. h.

jeweils 21,75 m von der Leitungsachse (Verbindungslinie der Mastmitten) nach beiden Seiten.

 Abgrabungen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalb eines

Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort Abgrabungsarbeiten erforderlich werden,

so sind diese mit dem Leitungsträger im Detail abzustimmen.

 Die Maststandorte müssen für Unterhaltungsmaßnahmen ständig, auch mit schwerem Gerät wie z.

B. Lastkraftwagen oder Kran, zugänglich sein.

 Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die zulässigen Arbeitshöhen - Höhe über alles

- der einzusetzenden Baumaschinen und Geräte (Baukräne und andere Hebezeuge, Baugerüste,

Förderbänder etc.) und die Bauhöhen geplanter Bauvorhaben (Beleuchtungsanlagen, etc.) zur

Gewährleistung der VDE-gemäßen Sicherheitsabstände einer Begrenzung.

 Im Zuge der einzelnen Baugenehmigungsverfahren müssen dem Leitungsträger die

Bauunterlagen (Lageplan und Bauzeichnung mit Angabe der Niveauhöhen) zur Prüfung der

Sicherheitsabstände zugesandt werden.

 Der Prüfung durch den Leitungsträger liegt die DIN EN 50341-1 für die im

Freileitungsschutzbereich zulässigen Bauhöhen und die DIN VDE 0105/10.97, für die

Gewährleistung der Sicherheitsabstände auf der Baustelle zugrunde.

 Innerhalb des Leitungsschutzbereiches (siehe Abb. 4 der Begründung Nr. 1.5.4) sind folgende

maximalen Bauhöhen zulässig:

Grüner Bereich: 11,50 m

Gelber Bereich: 10,00 m

Brauner Bereich:   9,00 m

Blauer Bereich:   7,70 m

Roter Bereich: keine Bebauung möglich

 Bei Gebäuden mit feuerhemmenden Dächern und einer Dachneigung > als 15° erhöht sich die

maximale zulässige Bauhöhe um 2,00 m.

 Die vorgenannten Bauhöhen beziehen sich auf ein Höhenniveau von 3,0 m ü. N.N.

B .  Ö K O L O G I S C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches

Um eine Verbesserung der Habitatbedingungen und die Schaffung einer Pufferzone zwischen dem

Gewerbegebiet und umgebender Landschaft für Flora und Fauna herzustellen, sind folgende

Maßnahmen vorzunehmen:

 „Flächen für die Wasserwirtschaft“ (RRB) (E1): „Herstellung von drei naturnah gestalteten

Regenrückhaltebecken im Westen des Planbereiches“

Die Fläche für die Wasserwirtschaft beansprucht insgesamt ca. 4.230 m² und wird naturnah gestaltet.

Es werden insgesamt drei Regenrückhaltebecken angelegt, die jeweils unterschiedliche Größen und

Tiefen aufweisen. Die Gestaltung der Becken wird folgend skizziert:

- Ausbildung einer langgezogenen, vielgestaltigen Uferlinie mit kleinen Buchten und Halbinseln

- Gestaltung einer wechselnden Böschungsneigung mit einem unregelmäßigen Relief und einer

rauen, unplanierten Oberfläche

- Gewährleistung einer ausreichenden Besonnung des Gewässers, d. h. keine Gehölzanpflanzung

in den Uferbereichen

- Schaffung von Tiefwasserbereichen, in dem sich Wasser ansammeln kann

- Schaffung eines leichten Reliefs durch Ausschieben kleiner Mulden in der Gewässersohle.

Nördlich der geplanten Regenrückhaltebecken verläuft eine 380 kV Höchstspannungsfreileitung. Es

ist ein Sicherheitsabstand von 10,0 m zu den sichtbaren Fundamentköpfen vom Mast 21 bei

Abgrabungsarbeiten (Regenrückhaltebecken) einzuhalten.

 „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ (HPG)

(E2):

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (HPG) wird mit heimischen Gehölzen

aufgepflanzt. Sie dient als „optische Trennung“ des Gewerbegebietes von der vorhandenen

Wohnbebauung im Außenbereich. Die Pflanzung erfolgt auf einer Fläche von ca. 970 m².

Für die festgesetzte „Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen“ können die nachfolgenden Arten herangezogen werden:

Bäume:

Traubeneiche Quercus petraea

Eberesche Sorbus aucuparia

Feldahorn Acer campestre

Hainbuche Carpinus betulus

Rotbuche Fagus sylvatica

Sträucher:

Hasel Corylus avellana

Hunds- Rose Rosa canina

Ohrweide Salix aurita

Schlehe Prunus spinosa

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Weißdorn Crataegus monogyna

Pflanzmaterial:

2x verschulte Sämlinge, 80- 120 cm (2j.vS 2/3 80- 120)

Pflanzdurchführung:

Gruppenpflanzung von jeweils 3- 5 Stück

Pflanzverband 1,00 x 1,50 m, reihenversetzt

drei- bis fünfreihige Pflanzung

Pflege:

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bis zum Abschluss der 3. Vegetationsperiode ist sie zu

pflegen (inkl. 2 Mähgänge / Jahr). Eingegangene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu

ersetzen. Die Pflanzenliste kann durch Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises

Emsland erweitert bzw. verändert werden.

Zum Schutz gegen Wildverbiss wird die Aufstellung eines Wildschutzzaunes empfohlen.

Bei Pflanzung von Bäumen im Seitenraum der Verkehrsflächen wird das Arbeitsblatt DWA Merkblatt

162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, Januar 2013 berücksichtigt.

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft (GE/HPG) (E3):

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

soll der Entwicklung eines Mosaiklebensraumes dienen. Hierbei soll neben der bereits vorhandenen

locker bepflanzten Böschung der Autobahn A 31 die naturnah gestalteten Regenrückhaltebecken

innerhalb einer krautreichen Wiese durch heimische Laubgehölze in die Landschaft eingebunden

wird. Die Initialpflanzung erfolgt ausschließlich mit Sträuchern, vorwiegend blüten- und beerenreiche

Arten.

Die Umsetzung der krautreichen Wiese (GE) mit Initialpflanzung (HPG) erfolgt auf der ca. 7.010 m²

großen Fläche westlich der Flächen für die Wasserwirtschaft (Regenrückhaltebecken). Die Gestaltung

wird folgend skizziert:

- Die nicht zu bepflanzenden Flächen werden durch eine krautreiche Rasensaatgutmischung

begrünt. Ein Offenhalten der Fläche erfolgt durch jährlichen Schnitt im Spätsommer bzw. Herbst,

wobei das Schnittgut abzufahren ist. Die Schnitttiefe hat 5 cm nicht zu unterschreiten, so dass

Kleintiere durch die Schnitttätigkeit nicht getötet werden können.

- Eine Düngung ist generell nicht zulässig.

- Die vorhandenen heimischen Gehölze im Bereich der Böschung, der Sickermulde bzw. des

„Fellender Grabens“ sind zu erhalten.

Folgende Straucharten können zur Bepflanzung herangezogen werden:

Hasel Corylus avellana

Zweigriffiger Weißdorn Crataegus laevigata

Eingriffiger Weißdorn Crataegus monogyna

Schlehe Prunus spinosa

Heckenrose Rosa corymbifera

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Pflanzmaterial:

2x verschulte Sämlinge, 80- 120 cm (2j.vS 2/3 80- 120)

Pflanzdurchführung:

Gruppenpflanzung von jeweils 5- 7 Stück

Pflanzverband 1,50 x 1,50 m, Gruppenpflanzung

Pflege:

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bis zum Abschluss der 3. Vegetationsperiode ist sie zu

pflegen (inkl. 2 Mähgänge / Jahr). Eingegangene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode zu

ersetzen. Die Pflanzenliste kann durch Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises

Emsland erweitert bzw. verändert werden. Zum Schutz gegen Wildverbiss wird die Aufstellung eines

Wildschutzzaunes empfohlen.

Bei Pflanzung von Bäumen im Seitenraum der Verkehrsflächen wird das Arbeitsblatt DWA Merkblatt

162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, Januar 2013 berücksichtigt.
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(nachrichtliche Übernahme gem. § 9(6) BauGB)
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung  von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(Auf dieser Fläche werden die in den ökologischen Festsetzungen Nr. 1

festgelegten Kompensationsmaßnahmen E 3 durchgeführt)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

(Auf dieser Fläche werden die in den ökologischen Festsetzungen Nr. 1

festgelegten Kompensationsmaßnahmen E 2 durchgeführt)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und Regelung des Wasserabflusses (öffentlich)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

Grünflächen

(öffentlich)

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Grünflächen

G

Graben

Räumstreifen

RS

Ö

Maststandort

Zweckbestimmung:

Regenrückhaltebecken

(Auf dieser Fläche werden die in den ökologischen Festsetzungen Nr. 1

festgelegten Kompensationsmaßnahmen E 1 durchgeführt)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende

Flächen (zugunsten der TenneT TSO GmbH, Lehrte)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

20m Bauverbotszone

gemäß § 9 (1) FStrG

40m Baubeschränkungszone

gemäß § 9 (2) FStrG
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Hochspannungsfreileitung (380-kV-Leitung Diele-Dörpen/West)

mit Schutzzone

Hinweis: Sichtdreieck mit

Höhenbeschränkung 0,80 - 2,50 m ü.

OK Verkehrsfläche (für Zäune,

Bewuchs u.s.w.)

L(EK,T)=65 db(A)

L(EK,N)=50db(A)

Emissionskontingent

Tag/Nacht in dB(A)/m²

Richtungssektor für Schallleistungspegel, 

Bezugspunkt (UTM): x= 32 382.296,00 / y=5.880.775,00

Bezugsachse 0°: Nord

(s. textliche Festsetzung Nr. 2)

Sektor A:

120°/258°

LEK,zus,tags  0 db(A)

LEK,zus,nachts  0 db(A)

Teilfläche gem. Lärmschutzgutachten

(s. textliche Festsetzung Nr. 2)

TF 1 - TF 14

2. Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches

(gem. § 9 Abs.1a BauGB i. V. m. § 1a BauGB)

Kompensationsmaßnahmen A1

Als Kompensationsfläche steht folgende Fläche zur Verfügung:

Gemeinde Rhede (Ems), Gemarkung Rhede, Flur 57, Flurstück 19

Gesamtgröße der Fläche: 18.280 m²

A) Anlegung einer mesophilen Grünlandfläche mit feuchter Ausprägung (GE/GM)

Auf insgesamt ca. 7.203 m² intensiv bewirtschafteter Fläche erfolgt eine Anlegung einer extensiv

bewirtschafteten Grünlandfläche mit angepassten Bewirtschaftungsauflagen. Die

Bewirtschaftungsauflagen sind im Detail mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises

Emsland abzustimmen, jedoch gelten grundsätzlich die im Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen

(modifiziert nach NAU-Richtlinie).

B) Anlegung einer Blänke (STG)

Zur weiteren Aufwertung ist die Kompensationsfläche neben den beschriebenen

Extensivierungsmaßnahmen mit einer Blänke zu versehen. Die Größe der vorgesehenen Blänke hat

sich dabei an der Größe der jeweiligen Kompensationsfläche zu orientieren. Auf der

Kompensationsfläche A 1 ist daher eine Blänke von ca. 600 m² oder zwei Blänken à 300 m²

anzulegen.

Bei der Umsetzung sind die im Umweltbericht genannten Vorgaben zu beachten.

3. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Maßnahmen im Zusammenhang

mit dem besonderen Artenschutz Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im

Zusammenhang mit dem besonderen Artenschutz:

Vermeidungsmaßnahme V1: Notwendige Fäll- und Abrissarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1.

März bis 30. September (siehe u.a. § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen

oder Verletzungen von gehölz- bzw. gebäudenutzenden Individuen.

Vermeidungsmaßnahme V2: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens)

erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31.

Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher

Strukturen.

Vermeidungsmaßnahme V3: Baumaßnahmen im Bereich von Gräben und Gewässern erfolgen

außerhalb der Brutzeit der auftretenden an Gewässern brütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis

31. Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen.

Vermeidungsmaßnahme V4: Bei Fällung von Gehölzen, Beseitigung von Gebüschstrukturen und

Abriss von Gebäuden sind diese vorab durch fachkundiges Personal auf eine mögliche Nutzung

durch Fledermäuse hin zu prüfen. Kann eine Nutzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so sind

die Fäll- und Abrissarbeiten von fachkundigem Personal zu begleiten, um ggf. bei unerwartetem

Besatz „erste Hilfe“ leisten zu können.

4. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

Die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist nicht notwendig.

 Im Freileitungsschutzbereich müssen zur Fahrbahnoberfläche neu geplanter Straßen und

Fahrwege die Sicherheitsabstände gemäß DIN EN 50341-1 gewährleistet sein. Zur Prüfung und

Abstimmung benötigt der Leitungsträger die Straßenbaupläne (Lageplan, Höhen- und Querprofil)

frühzeitig.

 Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen sowie Beleuchtungseinrichtungen sind

innerhalb des Leitungsschutzbereiches mit dem Leitungsträger abzustimmen.

 Aufschüttungen, Dämme, Erdwälle etc. oder Zwischenlagerungen dürfen innerhalb des

Schutzbereiches der Höchstspannungsfreileitung nur bis zu einer vom Leitungsträger

zugelassenen Niveauhöhe vorgenommen werden, da andernfalls Lebensgefahr besteht.

 Hochwüchsige Bäume dürfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches nicht angepflanzt werden,

weil die Einhaltung der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.

 Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie

Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den

Leiterseilen einhalten.

 Die am 01.01.1997 in Kraft getretene 26. Verordnung zur Durchführung des

Bundesimmissionsschutzgesetzes hat Grenzwerte für die elektrische Feldstärke und die

elektromagnetische Flussdichte von Niederfrequenzanlagen (Hochspannungsfreileitungen)

festgelegt, bei deren Einhaltung eine gesundheitliche Beeinträchtigung des menschlichen

Organismus ausgeschlossen werden kann.

 Des Weiteren macht der Leitungsträger darauf aufmerksam, dass an der

Höchstspannungsfreileitung bei bestimmten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Regen,

Nebel oder Raureif, Geräusche entstehen können.

h) Abfallentsorgung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen

Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland.

Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

i) Bauliche Nutzung

Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Grundgesetzes

vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

j) Vorschriften

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können bei der Gemeinde Rhede  (Ems), Bauamt

Zimmer 17, eingesehen werden.

Dies betrifft vorwiegend nachfolgende in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen aufgeführten

DIN-Normen und Vorschriften:

DIN 45691 Geräuschkontingentierung

DIN 1054 Baugrunduntersuchung

k) Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemäß § 213 BauGB und § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig

den Festsetzungen bzw. den örtlichen Bauvorschriften des vorliegenden Bebauungsplanes zuwider

handelt.

Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bzw.

Bauvorschriften.

Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 213 Abs. 5 BauGB und § 80 Abs. 5 NBauO mit Geldbußen

geahndet werden.
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Gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

geändert worden ist i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
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